
Allgemeine Unterrichtsbedingungen 
(AUB) 

1. Allgemeines

Für den Unterricht gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen, sie 
sind Teil des Unterrichtsvertrages. Mündliche Nebenabreden, Änderungen 
und Ergänzungen des Unterrichtsvertrages und der AUB bedürfen der 
Schriftform. Diese Schriftformklausel kann ebenfalls nur schriftlich geändert 
oder aufgehoben werden. Rechtliche Unwirksamkeit einzelner Vertragsteile 
berührt die Gültigkeit der übrigen Vertragsteile nicht.

2. Ferien

Die gesetzlichen Feiertagen und Schulferien des Bundeslandes 
Niedersachsen für allgemeinbildende Schulen gelten als unterrichtsfreie Zeit, es findet kein 
Unterricht statt. Dass vereinbarte Unterrichtshonorar ist davon unbetroffen.

3. Unterrichtsausfall/Krankheit

Terminabsprachen sind grundsätzlich mit der unterrichtenden Lehrkraft persönlich zu regeln.

Eine Absage der Unterrichtsstunde durch den/die SchülerIn soll 48 Stunden vor dem Termin bei 
der unterrichtenden Lehrkraft erfolgen. In dieser Zeit kann gfls. noch ein Tausch der 
Unterrichtszeit organisiert werden, um einen Ausfall des Unterrichts zu begegnen. Durch die 
Schuld des/der Schülers/in versäumte Stunden werden nicht nachgegeben oder erstattet.

Der/Die SchülerIn verpflichtet sich, nicht zum Unterricht zu erscheinen, wenn sie/er so krank ist, 
dass für die Lehrkraft eine unmittelbare Ansteckungsgefahr besteht. Das Unterrichtshonorar bleibt 
hiervon unberührt. Bei längerer Erkrankung des/der SchülerIn oder der Lehrkraft entfällt das 
anteilige Honorar ab der dritten aufeinander folgenden Unterrichtswoche. 

Durch die unterrichtende Lehrkraft abgesagte Stunden werden nach- bzw. vorgegeben; die 
unterrichtende Lehrkraft bietet hierzu bis zu zwei Ausweichtermine zur Auswahl an. Sollte die 
Lehrkraft keine Ausweichtermine anbieten können, werden die Stunden finanziell anteilig erstattet.  
Aufgrund Erkrankung der Lehrkraft ausgefallene Stunden können nicht nachgegeben oder finanziell 
erstattet werden (s.o.).

4. Honoraranhebung

Eine Erhöhung des Unterrichtshonorars durch das MUSIK ATELIER Peter und der Wolf GbR ist 
zulässig; doch hat sie nach billigem Ermessen zu erfolgen und muss mindestens 6 Wochen vorher 
schriftlich angekündigt werden. 
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5. Zahlung und Zahlungsverzug

Das MUSIK ATELIER Peter und der Wolf GbR erstellt dem/der SchülerIn eine Dauerrechnung 
über die zu begleichenden Unterrichtsbeiträge.

Der Rechnungsbetrag wird von der MUSIK ATELIER Peter und der Wolf GbR per Lastschrift zum 

Ersten eines Monats im Voraus eingezogen. Die SchülerInnen des MUSIK ATELIER Peter und der 
Wolf GbR bzw. deren zahlungspflichtige gesetzliche Vertreter, erteilen dem MUSIK ATELIER Peter 
und der Wolf GbR ein SEPA-Dauer-Lastschrift-Mandat, mit welchem die SchülerInnen ausdrücklich 
erklären, dass er/sie den jeweiligen Zahlungsempfänger zur Abbuchung fälliger Beträge von dem 
angegebenen Bankkonto ermächtigen. Der/die SchülerIn bzw.  deren zahlungspflichtige gesetzliche 
Vertreter versichert, dass er/sie Inhaber des angegebenen Bankkontos ist und für eine hinreichende 
Deckung dieses Bankkontos sorgen wird. Für jede aufgrund des Verschuldens des/der SchülerIn 
wegen mangelnder Deckung oder sonstiger aufgrund Verschuldens des Bestellers zurückgereichte 
Rücklastschrift erhebt die MUSIK ATELIER Peter und der Wolf GbR einen Pauschalbetrag in Höhe 
von 7,50 € für die aufgrund der Rücklastschrift entstandenen Kosten.

Bei Zahlungsverzug kann ein Verzugszins von fünf Prozentpunkten über dem Basissatz der 
Bundesbank verlangt werden.

Bei wiederholt erfolgter Rücklastschrift behält sich das MUSIK ATELIER Peter und der Wolf GbR 
das Recht vor, das Vertragsverhältnis zu beenden.

6. Kündigung

Die Kündigung ist mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende (31.03., 30.06., 30.09. und 
31.12.) zulässig. Zu ihrer Wirksamkeit ist die Schriftform erforderlich. Während der Probezeit ist 
eine Kündigung mit Wochenfrist möglich. Bei Anhebung des Unterrichtshonorars ist eine 
außerordentliche Kündigung zum Termin der Honoraranhebung möglich.

7. Datenschutzerklärung

Das MUSIK ATELIER Peter und der Wolf GbR erhebt und speichert notwendigerweise von seinen 
Kunden persönliche Daten (Name, Vorname - auch des/der Erziehungsberechtigten -, 
Geburtsdatum, Adresse, E-Mailadresse, Telefonnummern, Kontoverbindungen) wie sie im 
Unterrichtsvertrag aufgeführt sind zur Rechnungsstellung und Kommunikation mit seinen 
Schülerinnen und Schülern. Unsere ausführliche Datenschutzerklärung kann unter https://
www.musikatelier-wob.de/datenschutz eingesehen werden bzw. liegt dem Vertrag bei.

8. Besondere Vereinbarungen
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